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D049972/02 
ANHANG 

 

Die Anhänge II und III werden wie folgt geändert: 

 

(1) In Anhang II werden in der Tabelle folgende drei Einträge hinzugefügt: 

 

Laufende 
Nummer 

Bezeichnung der Stoffe 

Chemische Bezeichnung/INN CAS-Nummer EG-Nummer 

a b c d 

„1380 3- und 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)-3-cyclohexen-1-
carboxaldehyd (HICC)* 

51414-25-6/ 

31906-04-4 

257-187-9/ 

250-863-4 

1381 2,6-Dihydroxy-4-methyl-
benzaldehyd (Atranol)** 

526-37-4 - 

1382 3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-
methyl-benzaldehyd 
(Chloratranol)*** 

57074-21-2 - 

(2) In Anhang III wird in der Tabelle der Eintrag 79 gestrichen. 

_____________________________ 

 

* Ab dem [Datum = zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] dürfen kosmetische 
Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden. Ab dem [Datum = vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] 
dürfen kosmetische Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht 
mehr bereitgestellt werden. 

** Ab dem [Datum = zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] dürfen kosmetische 
Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden. Ab dem [Datum = vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] 
dürfen kosmetische Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht 
mehr bereitgestellt werden. 

*** Ab dem [Datum = zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] dürfen kosmetische 
Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden. Ab dem [Datum = vier Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung] 
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dürfen kosmetische Mittel, die diesen Stoff enthalten, auf dem Unionsmarkt nicht 
mehr bereitgestellt werden.“ 
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